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Erstes Kapitel: Einführung 

Das Oberlandesgericht Bremen musste im Frühsommer 2016 zwei Untersu-
chungshaftbefehle gegen zwei Angeklagte aufheben und deren Entlassung an-
ordnen, da die eingetretenen Verfahrensverzögerungen und insbesondere das 
Beschleunigungsgebot in Haftsachen dies zwingend erforderten.1 Den beiden 
Angeklagten wird u.a. gemeinschaftlicher Menschenhandel zum Zweck der 
sexuellen Ausbeutung, gemeinschaftliche Zuhälterei und Körperverletzung vor-
geworfen. Auch Haftgründe lagen vor. Dennoch befinden sich die beiden Perso-
nen nun auf freiem Fuß. 
Der Fall verdeutlicht zum einen eindringlich die Aktualität des Themas der 
Überlänge im Strafverfahrensrecht.2 Zum anderen wird deutlich, wie weitrei-
chend die damit einhergehenden Konsequenzen für Betroffene und Justiz sind. 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sich Fälle wie der eingangs geschilderte 
auf das Vertrauen der Bürger in Rechtsstaat und Justiz auswirken. 
Die Themen Beschleunigungsgrundsatz und überlange Verfahren sind dabei 
nicht neu. Sie spielen zum Teil schon seit Jahrzehnten eine große Rolle auf nati-
onaler Ebene.3 Und auch die Europäische Menschenrechtskonvention mitsamt 
der Regelung des Beschleunigungsgrundsatzes in Art. 6 Abs. 1 EMRK sind in 
Deutschland seit über 60 Jahren in Kraft. Rechtshistorisch geht die Rückschau 
aber noch erheblich weiter. Bereits die Magna Carta aus dem Jahr 1215 enthielt 
in Art. 40 ein klares Bekenntnis: „Wir werden Recht oder Gerechtigkeit an nie-
manden verkaufen und niemandem verweigern oder verzögern.“4 Über 800 Jahre 
später ist es trotz vieler Entwicklungen immer noch eine Herausforderung, die 
Rechtssysteme umfänglich diesem alten Grundsatz entsprechend zu gestalten.  

                                                             
1  Pressemitteilung des OLG Bremen vom 20.5.2016, abrufbar unter 

www.oberlandesgericht.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pressemitteilung%20vom%2020.pdf 
(Stand: 11.6.2016). 

2  Vgl. dazu etwa auch van Lijnden, Im Namen der Eile, DIE ZEIT Nr. 6/2016, 4.2.2016. 
3  Bpsw. bei der Frage nach einem Verfahrenshindernis durch unangemessen lange Verfahren, 

siehe dazu D.II.2.c). 
4  In der englischen Fassung: „To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.“ 

Abrufbar unter https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-english-translation (Stand: 
1.6.2016). 
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Auch gilt es dabei aber, neben dem Aspekt der Zeit, noch ein weiteres Kriterium 
für das Verfahren im Blick zu haben. Die Dauer eines Verfahrens ist ein messba-
rer Parameter, dies gilt aber nicht ohne Weiteres für dessen Qualität.  
 
I Ziele und Bedeutung des Strafverfahrens 

Eine Auseinandersetzung mit überlangen Verfahren und ihrer Bedeutung setzt 
aber ein allgemeines Verständnis für die Zwecke des Strafverfahrens als solches 
voraus. Wichtig ist für diese Einordnung gleichermaßen das Verhältnis zum 
materiellen Recht. Zunächst enthält das materielle Strafrecht als Voraussetzung 
für ein friedliches Zusammenleben der Menschen die Normierung strafbaren 
Verhaltens sowie die entsprechenden Rechtsfolgen.5 Dabei untersagt das Straf-
recht solche Verhaltensweisen, die Rechtsgüter anderer gefährden oder verletzen 
und gibt wieder andere vor, die Rechtsgüter schützen.6 Die faktische Durchset-
zung dieser Regelungen erfolgt, indem die Prozessordnung dazu das rechtlich 
geordnete Verfahren vorgibt, um strafbares Verhalten zu ermitteln und die Strafe 
festzusetzen.7  
Ziel des Strafverfahrens ist folglich die materiell richtige, also wahrheitsgemäße 
und zugleich gerechte, prozessordnungsgemäß zustande kommende sowie 
Rechtsfrieden stiftende Entscheidung über die Strafbarkeit des Beschuldigten, 
welche im gerichtlichen Urteil zum Ausdruck kommt.8 Ziel und traditionell 
Ausgangspunkt für die Feststellung strafbaren Verhaltens in einem Prozess ist 
somit grundsätzlich die Wahrheit.9 Da es aber in einem Rechtsstaat keine Wahr-
heitserforschung um jeden Preis geben darf, gewährleistet die Einhaltung des 
rechtsstaatlichen Verfahrens die Gerechtigkeit der anschließenden Entscheidung 
über die Strafbarkeit.10 Nur das rechtsstaatliche und insbesondere das zügige 
Verfahren, das als Reaktion auf die Tat wahrgenommen werden kann, trägt zur 

                                                             
5  Roxin/Schünemann, § 1 A, Rn. 1; Kindhäuser, § 1 I, Rn. 1. 
6  Roxin/Schünemann, § 1 A, Rn. 1; Kindhäuser, § 1 I, Rn. 2 f. 
7  Roxin/Schünemann, § 1 A, Rn. 1. 
8  Roxin/Schünemann, § 1 B II, Rn. 3 ff.; Kindhäuser, § 1 III, Rn. 8 ff. 
9  BVerfG, NJW 2009, 1469, 1473; Kindhäuser, § 1 III, Rn. 9. 
10  Beulke, § 1 IV 2, Rn. 5; Roxin/Schünemann, § 1 B II, Rn. 4 f.; Kindhäuser, § 1 III 2, Rn. 10 ff. 
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Wiederherstellung des Rechtsfriedens bei.11 Eine lange Dauer aber steht gerade 
im Konflikt zu diesen Zielen. 
Da im Wege der Strafverfolgung in das Leben des Betroffenen12 und daher auch 
in dessen (Grund-)Rechte eingegriffen wird, hat dieser immer auch zwingend ein 
erforderliches Maß an Schutz verdient.13 Dieser Schutz setzt der staatlichen 
Strafverfolgung Grenzen und entspricht damit dem für Strafverfahren besonders 
wichtigen Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit.14 Hieraus folgt ebenso die verfas-
sungsmäßige Pflicht des Staates, eine funktionstüchtige Justiz und die Aufklä-
rung von Straftaten zu gewährleisten, da nur so Gerechtigkeit erlangt werden 
kann.15 Insbesondere die Funktionstüchtigkeit darf dann jedoch nicht nur auf den 
Aspekt der Überführung und Verurteilung von Straftätern reduziert werden, 
sondern muss gleichermaßen gelten, wenn es um die Ermittlung der Entlastung 
oder die Wahrung der Verfahrensanforderungen der Strafprozessordnung geht. 
Der Rechtsstaat verlangt von der Justiz insbesondere auch den Schutz Betroffe-
ner. 
Die Einhaltung der Prozessordnung steht dabei nicht im Widerspruch zu einer 
effektiven Strafverfolgung, sondern ist bei jeder Entscheidungsfindung elemen-
tar, auch wenn Konflikte zwischen den einzelnen Zielen des Strafverfahrens 
(insbesondere der Ermittlung der Wahrheit) unvermeidlich sind.16  
Neben die Ziele des Strafprozesses treten daher die Grundsätze des Strafverfah-
rens, die Prozessmaximen als Ausfluss der Rechtsstaatlichkeit.17 Zu ihnen gehört 
etwa der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, wie er sich aus Art. 103 Abs. 1 GG 
ergibt, oder der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung nach § 261 
StPO. Gleichermaßen gilt das Beschleunigungsgebot, der Ausgangspunkt dieser 
Arbeit ist. Hiernach muss innerhalb angemessener Zeit Klarheit über einen 

                                                             
11  Landau, in: FS Hassemer, S. 1073, 1075. 
12  Soweit im Folgenden Personen- oder Funktionsbezeichnungen in der männlichen Sprachform 

gebraucht werden, gelten sie ebenfalls auch in der weiblichen Sprachform. 
13  Beulke, § 1 IV 2, Rn. 5; Roxin/Schünemann, § 1 B I, Rn. 2; Baumanns, S. 191. 
14  BVerfGE 33, 367, 383; 41, 246, 250; 46, 214, 222; 122, 248, 272; BVerfG, JZ 2011, 249, 250. 
15  BVerfGE 33, 367, 383; 46, 214, 222 m.w.N. 
16  Beulke, § 1 IV 2, Rn. 5; Hanack, JZ 1971, 705. 
17  Vgl. etwa Kindhäuser, § 18, Rn. 1 ff. für einen Überblick. 


